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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2000/2001 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. als Dis-
sertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind bis Oktober 2000 be-
rücksichtigt. Der rechtstatsächliche Teil basiert auf Informationen, die ich bis April 
2000 zusammengetragen habe. Das seit dem 01. 01. 2001 geltende Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (vom 21. 12. 2000, BGBI I, 1966) konnte aus technischen Grün-
den nicht mehr berücksichtigt werden. An Aktualität hat diese Arbeit durch das 
Gesetz nicht verloren. Es sei aber erwähnt, daß nunmehr auch die Befristung von 
Arbeitsverhältnissen in Kleinbetrieben eines sachlichen Grundes bedarf. 

Herzlich bedanken möchte ich mich in erster Linie bei Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. 
Manfred Löwisch, der die Bearbeitung des interessanten Themas angeregt sowie 
die Arbeit kritisch und mit wertvollen Anregungen begleitet hat. Herrn Prof. Dr. 
Dr. h.c. Wolfgang Jäger danke ich für die Übernahme und zügige Erstellung der 
Z weitkorrektur. 

Für die Teilzeit-Anstellung als Rechtsanwältin, schulde ich der Kanzlei Graf Ka-
nitz, Lieder, Härte! in Freiburg großen Dank, denn sie hat es mir finanziell ermög-
licht, diese Arbeit zu schreiben. 

Besonders sei ferner den Abgeordneten, Abgeordnetenmitarbeiterinnen und Ab-
geordnetenmitarbeitern Dank gesagt, die mir durch ihre Auskünfte die Erstellung 
des rechtstatsächlichen Teil ermöglicht haben. Ich hoffe, mit dieser Arbeit einige 
Antworten auf ihre Fragen und Anregungen für die Zukunft geben zu können. 

Mein Dank gilt schließlich Frau Rechtsanwältin Tina Wienecke, Frau Dr. Anne-
dore Flüchter, Herrn Dr. Georg Caspers und Herrn Dr. Günter Spinner ftir die uner-
müdlichen Diskussionen und das Korrekturlesen. Ihnen sowie Claude Braun und 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Instituts ftir Arbeitsrecht der Universität 
Freiburg sei insbesondere auch für ihre Geduld mir gegenüber gedankt. 

Widmen möchte ich die Arbeit meiner Großmutter, meiner Oma und meinem 
Opa, die die ganze Zeit hindurch an das Gelingen der Arbeit geglaubt haben. 

Freiburg, im Februar 2001 Henrike Vetter 
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Abkürzungsverzeichnis 
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Einführung 

Seit 1969 stehen den Abgeordneten des Deutschen Bundestages Mitarbeiter I in-
nen 1 bei der Erledigung ihrer parlamentarischen Tatigkeiten zur Seite, deren Löhne 
und Gehälter die Abgeordneten2 vom Staat ersetzt erhalten. Zur Vergütung ihrer 
Mitarbeiter standen den Abgeordneten zunächst DM 1.500.- monatlich zur Verfü-
gung3. Dieser Betrag wurde kontinuierlich gesteigert, seit dem 01. 04. 1999 hält 
der Bund zur Finanzierung der Mitarbeiter eine monatliche Pauschale von 
DM 14.897.- bereit4• Die Zahl der Mitarbeiter hat sich parallel hierzu seit 1969 
von 3985 auf ca. 40006 erhöht. 

Während 1969 aus den zur Verfügung stehenden Beträgen im Höchstfall eine 
Schreibkraft beschäftigt werden konnte, bzw. die Abgeordnetenmitarbeiter ihre Ta-
tigkeit im Rahmen eines ,,Jobs" wahrgenommen haben, hat sich über die Jahre hin-
weg der Beruf des Abgeordnetenmitarbeiters etabliert: ,,Früher hat man geglaubt, 
dieser Beruf als Abgeordnetenmitarbeiter sei ein Sprungbrett, Durchlauferhitzer, 
sei eine Zwischenstation auf dem Weg zu höherem. ( ... ) Das ist alles nicht auf-
rechtzuerhalten. Das sehen Sie alleine daran, daß Sie hier Leute haben, die zwan-
zig Jahre lang und länger als Abgeordnetenmitarbeiter tätig sind."7 "Gut, für je-

I Des Leseflusses halber verzichte ich im Laufe der Arbeit darauf, jedesmal sowohl die 
männliche als auch die weibliche Form zu verwenden. Selbiges gilt für den Abgeordneten I 
die Abgeordnete. Im Falle, daß nur die männliche Form des Mitarbeiters oder des Abgeord-
neten benutzt wird und sich aus dem Kontext nichts anderes ergibt, sind auch die Mitarbeite-
rinnen und weiblichen Abgeordneten gemeint und umgekehrt. Ein gelungener Kompromiß 
wie "die Mitarbeiterschaft" ließ sich aufgrund des überwiegend auf Einzelpersonen bezoge-
nen Themas nicht finden. Zudem wäre die ,,Abgeordnetenschaft" eine mir widerstrebende 
Wortkonstruktion. 

2 Soweit nicht etwas anderes ausdrücklich erwähnt wird, sind mit den Abgeordneten in 
dieser Arbeit immer nur die Bundestagsabgeordneten gemeint. 

3 Vgl. Schindler, Datenhandbuch bis 1991, S. 1280. 
4 Anlage zu den Ausf\ihrungsbestimmungen für den Ersatz von Aufwendungen, die den 

Mitgliedern des Deutschen Bundestages durch die Beschäftigung von Mitarbeitern entstehen 
vom 01. 04. 1999. Im Jahr 1998 betrug das Ausgabenvolumen ftir die Aufwendungen der Ab-
geordneten, die ihnen anläßlich der Beschäftigung von Mitarbeitern entstehen, etwa 
157.676.000 DM. Für 1999 waren 191.000.000 DM veranschlagt, flir das Jahr 2000 sieht Ein-
zelplan 02 des Bundeshaushaltplanes 186.037.000 DM vor- Einzelplan 02, Kapitel 0201 TI-
tel 411 03 -011 des Bundeshaushaltplanes für das Jahr 2000 zum Gesetz über die Feststellung 
des Bundeshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2000 (Haushaltsgesetz 2000) vom 
28. 12. 1999 (BGBI. I S. 2561) - . 

2• 

s Vgl. Schindler, Datenhandbuch bis 1982, S. 987. 
6 Siehe bei Schick/Zeh, S. 146. 
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manden der gerade von der Uni kommt ist das ein Sprungbrett und das ist auch 
wichtig, der lernt viel in dem einen Jahr. Aber das Gros der Mitarbeiter sieht das 
als Lebensarbeitsplatz an. "8 

Die Arbeitsverhältnisse der Abgeordnetenmitarbeiter sind zum einen dadurch 
geprägt, daß sie von Arbeitgebern beschäftigt werden, die sich ihrer Rolle als Ar-
beitgeber oftmals nicht bewußt sind, denn die Beschäftigung von Abgeordneten-
mitarbeitern dient ihrer Statussicherung, der Freiheit der Ausübung des Mandats, 
nicht dagegen der Erwirtschaftung von Einkommen. Die Abgeordneten erfüllen 
auch die Primärpflicht des Arbeitgebers nicht selbst, die Gehaltszahlungen erfol-
gen unmittelbar von der Bundestagsverwaltung an die Mitarbeiter. Schließlich han-
deln die Abgeordneten die Arbeitsbedingungen in weiten Teilen nicht selbst aus, 
diese werden vom Ältestenrat vorgegeben. Die Beachtung der vorgegebenen Ar-
beitsbedingungen ist Voraussetzung für den Aufwendungsersatzanspruch der Ab-
geordneten. 

Die besonderen Konstellationen, die sich im Arbeitsverhältnis der Abgeordne-
tenmitarbeiter ergeben, sind Folge dessen, daß die Bundesrepublik Deutschland 
zwar zur Statussicherung der Abgeordneten die Mittel zur Beschäftigung der Mit-
arbeiter bereitstellt, die Abgeordneten aber darauf verweist, die Arbeitsverhältnisse 
selbst abzuschließen. 

Die Notwendigkeit, die Arbeitsverhältnisse unmittelbar zwischen Abgeordne-
tem und Mitarbeiter zu begründen, führt dazu, daß sich die Grundsätze des freien 
Mandats unmittelbar auf die Rechtsbeziehung Abgeordneter - Mitarbeiter auswir-
ken. Die Unabhängigkeit des Abgeordneten begründet die Rechtsunsicherheit der 
Arbeitnehmer in ihren Arbeitsverhältnissen. 

Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Arbeitsbedingungen der Abgeordne-
tenmitarbeiter in der 13. und vornehmlich der 14. Legislaturperiode. Ihr liegen 
zum einen die Regelungen zugrunde wie sie vom Ältestenrat vorgegeben wurden, 
zum anderen die zusätzlichen Arbeitsbedingungen, die in den Fraktionen der SPD, 
der PDS und von Bündnis 90 I die Grünen auf verschiedenen Wegen erarbeitet wur-
den9. Soweit dies möglich war, wurde die Untersuchung auf die vorhandenen Ver-
träge und Vereinbarungen gestützt. Im übrigen basiert sie auf Auskünften, die ich 
in der 13. und 14. Legislaturperiode von Abgeordnetenmitarbeitern erhalten habe, 
die nicht nur jeweils über mehrere Legislaturperioden hinweg als Abgeordneten-

7 Sprecher der SPD-Abgeordnetenmitarbeiter (13. WP) Herr Müller am 25. 06. 1998 
8 Sprecherio der CDU-Abgeordnetenmitarbeiter (13. WP) Frau Eisenbliitter-Grötker am 

25. 06. 1998. In diesem Sinne auch die Auskunft des Leiters des Referats ZA 2 der Bundes-
tagsverwaltung Herr Gabrysch am 16. 06. 1998. 

9 Der Mustervenrag, die Anlage hierzu, die Ausführungsbestimmungen, der Tarifvenrag, 
die Betriebsvereinbarung der POS sowie die Zusatzvereinbarung zum Mustervenrag von 
Bündnis 90/die Grünen finden sich im Originalwortlaut in den Anhängen II- VII. Teilweise 
habe ich den Wortlaut einzelner Regelungen, auf den es nach meinem Dafürhalten besonders 
ankam, in den Text der Arbeit mit aufgenommen. 
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mitarbeiter tätig waren, sondern die sich auch durch ihr besonderes Engagement in 
Fragen der Arbeitnehmerinteressenvertretung ausgezeichnet haben und aufgrund 
dessen eine besonders hohe Sachkompetenz besitzen. Auskünfte gaben mir außer-
dem einige Abgeordnete und der Leiter des Referats ZA 2 der Bundestagsverwal-
tung, welches für die Angelegenheiten der Abgeordnetenmitarbeiter zuständig ist. 

Für den Gang der Untersuchung ist es zunächst notwendig, das Arbeitsverhältnis 
in der Praxis darzustellen und so die Grundlagen für die folgende rechtliche Erör-
terung zu liefern. 

Im folgenden soll versucht werden auszumachen, in welchem rechtlichen Rah-
men sich die Arbeitsverhältnisse der Abgeordnetenmitarbeiter bewegen. Die für 
alle Mitarbeiter geltenden Regelungen des Mustervertrages, der Anlagen hierzu 
und der Ausführungsbestimmungen, der "Tarifvertrag Bundestag", die Betriebs-
vereinbarung der PDS und die Zusatzvereinbarung zum Mustervertrag von Bünd-
nis 90 I die Grünen werden im Hinblick auf ihre Gültigkeit und den Rechtsgrund 
ihres Geltungsanspruches untersucht. 

Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses einmal abge-
steckt, stellt sich die Frage, wer als Partei beteiligt ist und als solche Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis hat. 

Hieran anschließend sollen einige ausgewählte inhaltliche Regelungen der Ar-
beitsverhältnisse erläutert werden. Die Erörterungen der Bestimmungen des Mu-
stervertrages, der Anlagen und der Ausführungsbestimmungen werden ergänzt um 
Erörterungen der von den Abgeordneten und den Mitarbeitern zusätzlich gefunde-
nen kollektiven und individualrechtliehen Regelungen. 

Ein eigenes Kapitel behandelt die unterschiedlichen Beendigungstatbestände 
des Arbeitsverhältnisses, die in besonderem Maße vor Augen führen, in welchem 
Spannungsverhältnis das freie Mandat und das Bestandsschutzinteresse des Arbeit-
nehmers stehen. 

Der Rechtsstellung der Betriebsräte und sonstigen Interessenvertretungen der 
Abgeordnetenmitarbeiter in den einzelnen Fraktionen ist ein weiteres Kapitel ge-
widmet. 

Den Abschluß der Untersuchung bildet ein Kapitel, in welchem untersucht wer-
den soll, welche Auswirkungen die arbeitsrechtlichen Konstellationen zwischen 
den Abgeordneten und ihren Mitarbeitern auf den Aufwendungsersatzanspruch der 
Abgeordneten haben können. 

Die Ergebnisse zeigen in einem Überblick die Regelungen des Arbeitsverhält-
nisses und deren rechtliche Bewertung auf. In einer kurzen Zusammenfassung wird 
erörtert, aus welchen besonderen Konstellationen sich die Probleme des Arbeits-
verhältnisses ergeben. Ein Ausblick soll zur Überlegung anregen, ob es andere Lö-
sungsmöglichkeiten für die aufgeworfenen Fragen gibt, als die bisherigen Lö-
sungsversuche. 


